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 Erlass 

Gestützt auf das Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) vom 22. Juni 1979, die dazu-

gehörige Verordnung (RPV) vom 28. Juni 2000 und auf das kantonale Raumplanungs- und 

Baugesetz (RBG) vom 8. Januar 1998 und der dazugehörenden Verordnung (RBV) erlässt 

die Gemeinde Bubendorf die Zonenvorschriften Siedlung. 

1. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1  Bestandteile, Geltungsbereich, Zweck 

1 Die Zonenvorschriften Siedlung bestehen aus: 

a) Zonenplan Siedlung, Teilplan 1: Bauzonen, Nichtbauzonen sowie überlagernde 

Festlegungen (im Massstab 1:4000) 

b) Zonenplan Siedlung, Teilplan 2: Gefahrenzonen (im Massstab 1:4000) 

c) Zonenreglement Siedlung 

2 Die Zonenvorschriften Siedlung gelten für den gesamten Perimeter des Zonenplans 

Siedlung. Sie sind für alle Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer verbindlich. 

3 Die Zonenvorschriften Siedlung bezwecken eine nachhaltige Nutzung des Bodens im 

Siedlungsgebiet mit einer auf die Quartiere und Nutzungen abgestimmten Qualität, unter 

Berücksichtigung der Biodiversität und des ökologischen Ausgleichs. 

2. Innenentwicklung und Gestaltung 

Art. 2  Anzustrebende bauliche Qualitäten  

1 Bauten und Anlagen sind qualitätsvoll zu entwickeln und zu gestalten. 

2 Für die Beurteilung, ob eine Baute oder Anlage quartier- oder ortsbildprägende Wirkung 

hat, sind insbesondere deren Volumetrie, Stellung, architektonische Gestaltung, Materia-

lisierung und Farbgebung zu berücksichtigen. 

Art. 3  Fachkommission 

1 Die Gemeinde kann für die Beratung und Beurteilung von Gestaltungsfragen eine Fach-

kommission einsetzen. 

2 Die Beurteilung und Beratung umfassen planerische und bauliche Fragestellungen der 

Ortsentwicklung, insbesondere die Gestaltung und Qualität des Orts-, Quartier-, Stras-

sen- und Landschaftsbildes.  

3 Die Beurteilung der Fachkommission hat für die Gemeinde empfehlenden Charakter. 

Das Fachgremium stellt der Gemeinde jeweils einen begründeten Antrag.  
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4 Die Gemeinde erlässt für die Zusammensetzung des Fachgremiums und dessen Aufga-

ben ein Pflichtenheft. 

5 Bei geschützten und erhaltenswerten Bauten (kommunal), Bauten unter kantonalem 

Denkmalschutz sowie bei Baugesuchen innerhalb der Kernzone ist die kantonale Denk-

malpflege zur Beurteilung beizuziehen. 

 

Anmerkung: 

Die Fachkommission besteht idealerweise aus sachverständigen Personen 

der Disziplinen Architektur/Städtebau, Ortsgestaltung, Raumplanung und 

Landschaftsarchitektur sowie Biodiversität und/oder Ökologie. Die Ge-

meinde definiert, in welchen Zonen das Fachgremium zwingend beizuzie-

hen ist.  

Bei kantonal zu schützenden oder geschützten Gebäuden ist die Denkmal-

pflege zuständig.  

Die angefallenen Kosten (Entschädigung Dritter: Gutachten, Expertisen 

etc.) können an die Verursachenden weiterverrechnet werden. 

Art. 4  Koordination bei Planungsbeginn 

 In der Kernzone (K), bei Quartierplanungen sowie bei geschützten und erhaltenswerten 

Bauten wird empfohlen, für die Erteilung einer Baubewilligung die baulichen Vorhaben 

mit den zuständigen Stellen wie folgt abzustimmen: 

a) Baubewilligungspflichtige Vorhaben sollen bei Beginn der Planungs- und Projek-

tierungsarbeiten der Gemeinde bekanntgegeben werden. 

b) Die Gemeinde erteilt aus ihrer Sicht schriftlich Auskunft zu allfällig bereits be-

kannten oder zu erwartenden Rahmenbedingungen für das Vorhaben. Sie be-

rücksichtigt soweit als möglich die Anliegen der Bauherrschaft und allfällig be-

troffener Dritter.  

c) Der Gemeinderat kann bei der Baubewilligungsbehörde beantragen, dass Vari-

anten erarbeitet werden. Bei Planungen in der Kernzone wird eine Vorabklärung 

bei der Kantonalen Denkmalpflege empfohlen. 

 

Anmerkung: 

Für einen schlanken Planungsprozess und Verfahrensablauf wird bauwilli-

gen Grundeigentümerschaften das Vorgehen gemäss Art. 4 Koordination 

bei Planungsbeginn empfohlen. Es handelt sich dabei nicht um ein Vorver-

fahren im rechtlichen Sinne, sondern um eine informelle Koordination im 

Sinne der Verfahrenseffizienz. Es wird empfohlen, die Koordination mög-

lichst frühzeitig bei Planungsbeginn vorzunehmen. 

Art. 5  Quartierplanung im ordentlichen Verfahren 

1 Die Durchführung von Quartierplanungen im ordentlichen Verfahren ist in jeder Bauzone 

möglich.  

2 Für den Erlass einer Quartierplanung im ordentlichen Verfahren müssen folgende Vo-

raussetzungen situationsgerecht erfüllt sein: 
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a) Die Quartierplanung weist eine hohe Qualität bezüglich Ortsbau, Architektur und 

Freiraumplanung auf. 

b) Es handelt sich um eine siedlungsgerechte, wohnhygienisch qualitätsvolle Über-

bauung, die sich gut in die bauliche und landschaftliche Umgebung eingliedert. 

c) Es sind grössere zusammenhängende Grünflächen vorgesehen. Bei Wohnnut-

zungen werden abseits des Verkehrs gelegene Spielplätze und andere Freizeit-

anlagen von der Grösse von mindestens 20 % der Bruttogeschossfläche 

(BGFH, § 49 IVHB RBV) der zum Wohnen genutzten Hauptbauten erstellt. 

d) Die Flächen für den Fussgänger- und Fahrverkehr und die vorgeschriebenen 

Abstellflächen für Fahrzeuge, einschliesslich Garagen, werden zweckmässig an-

gelegt. 

e) Die geplante Überbauung entspricht erhöhten ökologischen und energetischen 

Anforderungen. 

f) Die Planung nimmt Rücksicht auf die Bedürfnisse in der Gemeinde/Bevölkerung 

bzgl. Art der Nutzung (Eigentum/Miete, Familienwohnungen, Alterswohnen, 

preisgünstiger Wohnraum, autoarmes Wohnen etc.) 

Die Einhaltung der Voraussetzungen ist in den Planungsunterlagen nachvollziehbar dar-

zustellen und zu beschreiben. 

 

Anmerkung: 

Bestehende rechtmässig erstellte Bauten und Anlagen, die den allgemei-

nen Bauvorschriften (Quartierplanpflicht) widersprechen, dürfen erhalten 

und angemessen erneuert werden (RBG § 110, Bestandesgarantie für be-

stehende bauvorschriftswidrige Bauten und Anlagen). 

Art. 6  Varianzverfahren 

1 In Zonen mit Quartierplanpflicht ist der Quartierplan auf der Grundlage eines Varianzver-

fahrens zu erarbeiten. Der Gemeinderat ist in das Varianzverfahren einzubeziehen. 

Die Gemeinde kann bei Varianzverfahren: 

a) sich an den Kosten des Verfahrens beteiligen, 

b) mindestens ein projektverfassendes Team für das Varianzverfahren bestimmen. 

 

Anmerkung: 

Ein Varianzverfahren liegt vor, wenn: 

a)  wenigstens drei beurteilbare Projektentwürfe von voneinander unab-

hängigen Verfassenden vorliegen und 

b)  ein fachlich ausgewiesenes Beurteilungsgremium, die Gemeinde und 

allenfalls weitere von ihr bestimmte Stellen an der Vorbereitung des Va-

rianzverfahrens und an der Beurteilung der Projektentwürfe beteiligt 

sind. 
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Art. 7  Quartierplanung im vereinfachten Verfahren 

1 Die Durchführung von Quartierplanungen in vereinfachten Verfahren ist mit Ausnahme 

in der Zone mit Quartierplanpflicht in jeder Bauzone möglich. Die Mindestfläche für 

Quartierplanungen im vereinfachten Verfahren beträgt 4’000 m2. 

2 Für den Erlass einer Quartierplanung in vereinfachten Verfahren gelten folgende 

Grundsätze: 

- Ohne Durchführung eines Varianzverfahrens: 

- Die für die geltende Bauzone zulässige Überbauungsziffer (ÜZ; § 47 IVHB 

RBV) gemäss Art. 8 darf relativ um maximal 10 % überschritten werden. 

- Mit Durchführung eines Varianzverfahrens: 

- Die für die geltende Bauzone zulässige Überbauungsziffer (ÜZ; § 47 IVHB 

RBV) gemäss Art. 8 darf relativ um maximal 20 % überschritten werden. 

- Die zulässigen Höhen dürfen um maximal 3.0 m überschritten werden.  

Die Abweichungen werden nur in dem Mass gewährt, wie die Qualitätsanforderungen 

gemäss Art. 2 und Art. 5 Abs. 2 erfüllt sind. 

3. Zonenvorschriften 

3.1 Zonenübersicht 

Art. 8  Nutzungszonen mit Art und Mass der Nutzung 
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Wohnzone A W-A § 21 II 0.30 8.0 m 6.0 m 6.0 m 25m frei keine 

Wohnzone B W-B § 21 II 0.30 11.0 m 9.0 m 9.0 m 25m frei keine 

Wohn- und Geschäftszone WG § 21 III 0.30 11.0 m 9.0 m 9.0 m - frei keine 

Kernzone K § 22 III 0.60 15.5 m - 8.0 m - Satteldach 

mind. 40 ° 

Art. 11/12 

Gewerbezone 1 G1 § 23 III frei 12.0 m - - - frei Art. 13 

Gewerbezone 2 G2 § 23 III frei 18.0 m - - - frei Art. 13 

Gewerbezone 3 G3 § 23 III frei 20.0 m - - - frei Art. 13 

Zone für öffentliche Werke und Anlagen OeWA § 24 II / III GR GR - - - GR Art. 15 

   

 

Anmerkung: 

GR: Der Gemeinderat legt die Werte im Projekt fest 

 



Art. 9  Zone mit Quartierplanpflicht (ZQP) 

1 In den Zonen mit Quartierplanpflicht darf nur aufgrund einer rechtskräftigen Quartierpla-

nung im ordentlichen Verfahren gemäss § 41 RBG und Art. 6 ZRS gebaut werden. Als 

Grundlage für den Quartierplan ist ein Varianzverfahren gem. Art. 5 ZRS durchzuführen.  

2 Der Quartierplan hat folgende Zielsetzungen mit hoher Qualität umzusetzen: 

- Zone mit Quartierplanpflicht «Mittebrühl» 

- Art der Nutzung: Wohnen 

- Massvolle Nutzungserhöhung gegenüber umliegenden Bauzonen bei 

hoher Siedlungs- und Wohnqualität unter Berücksichtigung von 

Art. 2 ZRS 

- Zone mit Quartierplanpflicht «Unterbrühl» 

- Art der Nutzung:  Dichte Wohn- und Geschäftsnutzung 

- Massvolle Nutzungserhöhung gegenüber umliegenden Bauzonen bei 

hoher Siedlungs- und Wohnqualität unter Berücksichtigung von 

Art. 2 ZRS 

- Zone mit Quartierplanpflicht «Lapanouse» 

- Art der Nutzung: Dichte Wohn- und Geschäftsnutzung 

- Regelung verkehrliche Erschliessung, Abstimmung im Kreuzungsbe-

reich Gewerbestrasse / Hauptstrasse mit der kantonalen Planung des 

Strassenkreisels 

- Hochwertige städtebauliche Gestaltung von Strassenraum, Adressbil-

dung und Erdgeschossnutzung 

 

Anmerkung: 

Bei Zonen mit Quartierplanpflicht handelt es sich um grössere Areale, in 

denen komplexe Planungsfragen gelöst werden müssen. Das Varianzver-

fahren dient der Qualitätssicherung. Kann aus verschiedenen Projekten 

ausgewählt werden, ist eine grosse und insgesamt qualitätsvollere Lö-

sungsvielfalt gegeben. 

Art. 10  Ergänzungsbestimmungen Wohn- und Geschäftszone 

1 In der Wohn- und Geschäftszone sind insbesondere folgende mässig störenden Be-

triebe zulässig: 

- Autowaschanlagen, Gewerbliche Garagen 

- Handwerkbetriebe, -magazine, Werkstätten 

- Gastronomie, Freizeitlokale 

- Mehrzweckanlagen 

- Sport-, Fitnesseinrichtungen 

Art. 11  Ergänzungsbestimmungen Kernzone 

1 In der Kernzone sind erhöhte Anforderungen an die architektonische Gestaltung zu er-

füllen. Bauten und Anlagen (Umbauten, Neubauten, Renovationen, Strassenbauten und 

Umgebungsgestaltungen) müssen sich in ihre Umgebung einfügen und auf geschützte 

und schützenswerte Objekte Rücksicht nehmen, sodass eine gute Gesamtwirkung 
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erreicht wird. Dies gilt insbesondere für die Gebäudestellung, das Gebäudevolumen, die 

Dach- und Fassadengestaltung, die Material- und Farbwahl sowie für eine naturnahe 

Umgebungsgestaltung mit einheimischer, ortstypischer Bepflanzung. 

2 Der Vorplatzbereich zwischen dem Strassenraum und den Gebäudefronten ist von fes-

ten Bauten freizuhalten. Zugelassen sind Gärten, Erschliessungs-, Parkierungs- und 

Grünflächen sowie Velounterstände u. dgl. Zufahrten zu unterirdischen Einstellhallen 

sind so zu gestalten, dass sie das Orts- und Strassenbild nicht beeinträchtigen. 

3 Die Vorplätze sind unter Berücksichtigung der dörflichen Bebauung ansprechend zu ge-

stalten. Empfohlen werden möglichst wasserdurchlässige Beläge.  Bei Neugestaltungen 

sind in einem angemessenen Verhältnis standortheimische Bepflanzungen vorzuneh-

men. 

4 Änderung bezüglich Nutzung und Gestaltung der Vorplätze sind dem Gemeinderat vor-

zulegen. 

Einfriedungen dürfen die Höhe von 0.9 m ab fertigem Niveau nicht überschreiten. Sie 

sind in herkömmlicher Art auszuführen (Eisenstäbe, Staketen, Sockelmauern) und ha-

ben sich in das Ortsbild einzufügen. Stützmauern sind in ortsüblichem Naturstein, Ortbe-

ton oder verputzt auszuführen. Die Materialwahl, die Bearbeitungstechnik sowie die Ver-

legeart hat ortsüblich zu erfolgen. Steinkörbe, Winkelplatten und grossformatige Block-

steine (maschinell gebrochen und verlegt) sind nicht zulässig. 

5 Bei der Gestaltung von Gebäuden und Gebäudeteilen und der Beurteilung von Bauvor-

haben, Renovationen und Restaurierungen sind die Lebensräume geschützter Arten zu 

berücksichtigen. 

Art. 12  Ergänzungsbestimmungen Dächer in der Kernzone 

1 In der Kernzone sind ausschliesslich Satteldächer zugelassen. Für eingeschossige An- 

und Nebenbauten wie Garagen, Wintergärten, Pergolen, Velounterstände u.ä. sind ne-

ben dem Satteldach auch Pultdächer möglich, sofern sie vom Hauptgebäude abge-

schleppt sind. Die minimale Dachneigung beträgt 25°. 

2 Die Dächer sind mit unglasierten Tonziegeln, vorzugsweise mit ziegelroten Biber-

schwanzziegeln einzudecken. Zur Belichtung sind punktuell Glasziegel möglich.  

3 Alle Bauteile auf dem Dach sind so anzuordnen und zu gestalten, dass sie ein ästhe-

tisch ansprechendes Gesamtbild ergeben und mit der darunter liegenden Fassade har-

monieren. Sie sind so zu dimensionieren, dass die Dachform und die betreffende Dach-

fläche im Verhältnis zur Grösse des Dachaufbaus vorherrschend bleiben: 

-  Überdeckte Dacheinschnitte sind nur auf der strassenabgewandten Seite zuläs-

sig. 

- Dachflächenfenster sind auf einer Ebene einzubauen und in die Dachhaut zu in-

tegrieren.  

- Gauben, Lukarnen oder überdeckte Dacheinschnitte sind nur bei einer Dachnei-

gung von mehr als 35° zulässig.  

- Pro Dachfläche sind nicht mehr als zwei Arten von Bauteilen zugelassen (Aus-

nahme: Kamine, Lüftungsrohre etc.) 

- Die Summe der Breiten der Dachaufbauten, überdeckten Dacheinschnitte und 

Dachflächenfenster darf die halbe Fassadenlänge nicht überschreiten. 
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- Stehende Dachaufbauten dürfen maximal 1.6 m, liegende, längliche Dachauf-

bauten maximal 1.2 m hoch sein.  

- Der Mindestabstand von den Dachenden, von Gräten und Kehlen beträgt 1.0 m. 

- Die Gesamtfläche Glasziegel darf 3% der zugehörigen Dachfläche nicht über-

schreiten. 

4 Die Gesamtflächen der einzelnen Bauteile sind wie folgt begrenzt: 

- Dachaufbauten in der unteren Dachhälfte:  Frontfläche 1.8 m2 

- Dachaufbauten in der oberen Dachhälfte:  Frontfläche 0.5 m2 

- Überdeckte Dacheinschnitte Frontfläche 3.6 m2 

- Dachflächenfenster: Lichtfläche 0.3 m2 

Die Bemessung der Frontflächen erfolgt an den äussersten Bauteilen der Dachaufbau-

ten. 

5 Der Gemeinderat kann auf Antrag der Fachkommission Ausnahmen beantragen. 

 

Prinzipskizze (Bauteile auf dem Dach) 

 

 

 

Anmerkung: 

Die unter Abs. 7 genannten besonders erhaltenswerten oder förderungs-

würdigen Lebensräume geschützter Arten umfassen z.B. Nischen- und 

spaltenreiche Fassaden, Mauern und Treppen (z.B. Mauerfugenvegeta-

tion, Mauersegler, Fledermäuse), zugängliche Dachstöcke und Estriche 

(z.B. für Fledermäuse, Schleiereule) oder Nistplätze von Fassadenbrütern 

(z.B. Mehlschwalbe). 

Dort wo Dachneigungen oder andere Massangaben in Grad angegeben 

werden, sind Altgrad gemeint.  

Um unnötige Investitionen und Fehlplanungen verhindern zu können, wird 

den Grundeigentümern und Bauinteressenten empfohlen, die Realisierbar-

keit von bewilligungspflichtigen Neu-, Um- und Anbauten, Zweckänderun-

gen sowie Um- und Neugestaltung der Umgebung in einem frühen Pla-

nungs- oder Projektierungsstadium mit der Gemeinde und den zuständi-

gen kantonalen Fachstellen abzuklären. 
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Art. 13  Ergänzungsbestimmungen Gewerbezone 

1 Grenzt eine Wohnzone oder eine Wohn-/Geschäftszone direkt an eine Gewerbezone, so 

darf in der Gewerbezone bis auf eine Tiefe von 15 m ab der Grenze zur Wohnzone oder 

Wohn-/Geschäftszone (inkl. allfälliger Strassen) nicht höher gebaut werden, als es die 

maximale Gebäudehöhe der angrenzenden Zone zulässt. 

Dort wo die Gewerbezonen direkt an Strassenareal, Wohnzonen oder Wohn- und Ge-

schäftszonen grenzen, ist entlang von diesen Bereichen bei Neubauten eine Bepflan-

zung anzulegen. Allfällige Bestockungen und Baumpflanzungen sind mit einheimischen, 

standortgerechten Arten auszuführen. 

2 In Abweichung zu § 8 IVHB* RBV gilt in der Gewerbezone G3 als massgebendes Ter-

rain das Fahrbahnniveau der Hauptstrasse rechtwinklig zum Strassenverlauf. 

Art. 14  Gewerbezone Parkplätze, GPP 

1 Südwestlich der Grüngenstrasse (Gebiet Talhaus) darf der 6 m breite Streifen der Ge-

werbezone lediglich für PW-Parkplätze genutzt werden (GPP). LKW-Parkplätze und La-

ger aller Art sind untersagt. Bei der Erstellung der Parkplätze ist in Richtung der Vorde-

ren Frenke eine unüberwindbare Abgrenzung (Erdwall, Steinblöcke) zu schaffen. Diese 

Abgrenzung und die Parkplätze selbst sind naturnah zu gestalten (Gebüsch, Bäume, 

keine Bodenversiegelung). Jede bauliche und gestalterische Änderung im betroffenen 

Gebiet untersteht der Bewilligungspflicht durch den Gemeinderat. 

Art. 15  Ergänzungsbestimmungen Zone für öffentliche Werke und Anlagen  

1 In der öWA-Zone «Heim für Körperbehinderte» gelten folgende Auflagen: 

- Überbauungsziffer maximal 43 % 

- Gebäudelänge maximal 36 m 

- Gebäudehöhe maximal 12 m 

- Traufseitige Fassadenhöhe maximal 9 m 

- Nordostseite (gegenüber Parzellen 3007, 3008): 

 Gebäudelänge maximal 25 m 

 Grenzabstand mindestens 8 m 

- Dachform frei, jedoch kein Shed-, Kuppel- oder Tonnendach 

- Dachneigung mindestens 15° 

- Flachdachanteil maximal 50 % der gesamten bebauten Fläche 

 

2 In der öWA-Zone «Spiel, Sport und Aufbereitungsanlagen» gelten folgende Auflagen: 

a) Keine Hochbauten mit Ausnahme von zweckdienenden Kleinbauten sowie Inf-

rastruktur für Aufbereitungsanlagen 

b) Keine Einzäunungen und Beleuchtungsanlagen 

c) Versiegelte Flächen auf das Minimum beschränken 

 

Art. 16  Spezialregelung Gewerbezone «Breiti» 

1 Das Gebiet dient zur Erweiterung der talseitig angrenzenden Gewerbenutzungen. 
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2 Abgrabungen sind talseitig bis auf das Höhenniveau der talseitig benachbarten Parzel-

lengrenze zulässig. Terrainabgrabungen können bis zur halben Länge der seitlichen 

Fassade vorgenommen werden. Hangseitig darf das natürliche Terrain an jeder Stelle 

um max. 1m verändert werden. 

3 Die Gemeinde kann Ausnahmen beantragen, sofern eine gute Eingliederung in die To-

pografie gewährleistet bleibt.   

 

 

Prinzipschema (Auswirkungen und Anwendung der Bestimmungen) 

 

 

Art. 17   Uferschutzzone Unterbrühl 

1 Die Zone bezweckt den Schutz und die Aufwertung des Ufers der Frenke im Gebiet Un-

terbrühl. Sie bildet wertvollen Lebensraum für einheimische Tiere und Pflanzen. 

Die Uferschutzzone ist auf Kosten der Grundeigentümerschaft und nach Vorgabe der 

Gemeinde standortgerecht und ökologisch zu pflegen. Mit geeigneten Massnahmen ist 

sicherzustellen, dass die Uferschutzzone durch die angrenzenden Nutzungen nicht be-

einträchtigt wird. 

Art. 18   Gewässerraum nach Art. 36 GSchG 

1 Der Gewässerraum entspricht einer überlagernden Schutzzone. Er dient der Gewähr-

leistung der natürlichen Funktion des Gewässers, des Hochwasserschutzes sowie der 

Gewässernutzung nach Art. 36a des Gewässerschutzgesetzes. 

2 Innerhalb des Gewässerraums richtet sich die Zulässigkeit von Bauten, Anlagen und 

Nutzungen nach den Bestimmungen des Bundesrechts, insbesondere nach Art. 41c der 

Gewässerschutzverordnung. Eine standortgerechte Uferbestockung ist geschützt. Die 

Uferbereiche sind naturnah zu gestalten und entsprechend zu pflegen. Wasserbauliche 

Massnahmen sind dem Schutzziel anzupassen und sollen soweit möglich mit ingenieur-

biologischen Mitteln erfolgen. Beeinträchtigte Uferbereiche sind zu renaturieren und ge-

gebenenfalls mit standortgerechten einheimischen Bäumen und Sträuchern zu bepflan-

zen. 

3 Parzellenteile, die mit Gewässerräumen überlagert sind, können in die Nutzungsberech-

nung einbezogen werden. 

 

Art. 19  Archäologische Schutzzone 

Im Bereich der archäologischen Schutzzone werden archäologische Spuren erwartet 

bzw. vermutet. Bodeneingriffe aller Art bedürfen nach § 5 Archäologie Gesetz einer 



Gemeinde Bubendorf, Zonenreglement Siedlung, 12. Mai 2023 

15 

Bewilligung und dürfen nur in Absprache mit der Archäologie Baselland vorgenommen 

werden. 

Art. 20. Gefahrenzonen 

Gefahrenzonen allgemein 

1 Bei in Gefahrenzonen gelegenen Neubauten und -anlagen sowie bei wesentlichen Ände-

rungen bestehender Bauten und Anlagen in Gefahrenzonen, sind Massnahmen zu tref-

fen, die die Bauten und Anlagen gegen die Auswirkungen der spezifischen Naturgefahren 

hinreichend schützen. 

2 In Bauzonen, die mit einer Gefahrenzone erheblicher Gefährdung überlagert sind, gilt 

grundsätzlich ein Bauverbot für Bauten und Anlagen. 

3 In weitgehend überbauten Bauzonen, die mit einer Gefahrenzone erheblicher Gefähr-

dung überlagert sind, kann die Baubewilligungsbehörde auf Antrag der Bauherrschaft 

und nach Stellungnahme der zuständigen Fachstellen sowie der Gemeinde Ausnahmen 

von den Schutzmassnahmen beim Erteilen der Baubewilligung zulassen. 

4 Die baulichen Massnahmen, die zum Schutz vor spezifischen Naturgefahren geplant 

sind, sind in den Baugesuchunterlagen darzustellen und zu beschreiben. 

5 Die Haftung des Gemeinwesens für die auf Grund der Gefahrenzonen zu ergreifenden 

baulichen Schutzmassnahmen oder für Schutzmassnahmen, die auf Grund eines Aus-

nahmeantrags bewilligt wurden, ist ausgeschlossen. 

 

Gefahrenzone Überschwemmung 

6 Gebäude und haustechnische Anlagen sind so zu bauen, dass sie durch mögliche Hoch-

wasserereignisse von geringer Eintretenswahrscheinlichkeit (Jährlichkeit 300 Jahre) und 

unter Beachtung der gemäss der Gefahrenzone ausgewiesenen Gefahrenstufe nicht we-

sentlich beschädigt werden oder Folgeschäden verursachen. 

7 Die Schutzhöhen sind im Baugesuch auf Basis der Naturgefahrenkarte zu definieren. Sie 

orientieren sich an der maximalen Überschwemmungshöhe eines Hochwassers mit ge-

ringer Eintretenswahrscheinlichkeit (Jährlichkeit 300 Jahre). 

8 Gebäudeteile, welche unterhalb der Schutzhöhe liegen, sind wasserdicht auszugestalten. 

Unterhalb der Schutzhöhe sind ungeschützte Öffnungen in der Gebäudehülle untersagt. 

Gebäudehüllen unterhalb der Schutzhöhe sind so zu erstellen, dass sie den Beanspru-

chungen (Wasserdruck, Nässe, Schwemmmaterial) durch mögliche Hochwasserereig-

nisse genügen. 

 

Gefahrenzone Rutschung 

9 Gebäude und haustechnische Anlagen sind so zu bauen, dass sie durch spontane Rut-

schereignisse mit geringer Eintretenswahrscheinlichkeit (Jährlichkeit 300 Jahre) und un-

ter Beachtung der gemäss der Gefahrenzone ausgewiesenen Gefahrenstufe nicht we-

sentlich beschädigt werden oder Folgeschäden verursachen.  

10 Die Ver- und Entsorgungsleitungen zum Gebäude sind so auszubilden, dass sie der Art 

der möglichen Rutschereignisse unter Beachtung der gemäss der Gefahrenzone ausge-

wiesenen Gefahrenstufe ohne Leck standhalten. 
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11 Die massgebenden Einwirkungen der Rutschgefahr sind mit einer Baugrunduntersu-

chung zu ermitteln, um die baulichen Schutzmassnahmen daraus abzuleiten. Die Festle-

gung der Schutzmassnahmen bildet Bestandteil des erforderlichen Baugesuchs. 

 

Gefahrenzone Steinschlag 

12 Die der Steinschlaggefährdung zugewandten Seiten von Gebäuden sind so auszubilden, 

dass sie durch mögliche Steinschlagereignisse von geringer Eintretenswahrscheinlichkeit 

(Jährlichkeit 300 Jahre) mit einer Einwirkung (Translations- und Rotationsenergie) von 30 

Kilojoule (kJ) nicht wesentlich beschädigt werden. 

13 Räume, die dem dauernden Aufenthalt von Personen dienen, wie Wohn- und Schlaf-

räume, sind auf den der Steinschlaggefährdung abgewandten Seiten von Gebäuden an-

zuordnen. Ebenso sind Nutzungen, um das Gebäude so zu gestalten, dass der Aufent-

halt von Personen im Freien hauptsächlich auf der durch das Gebäude geschützten Seite 

stattfindet. 

14 Bei Neubauten sind innerhalb der Gefahrenzone Steinschlag mit mittlerer Gefährdung 

gefahrenvermindernde Massnahmen wie Geländeterrassen, stabile Mauern u. dgl. vorzu-

sehen. 

 

Anmerkung: 

Der Artikel entspricht der kantonalen Musterbestimmung gemäss Arbeits-

hilfe «Umsetzung der Naturgefahrenkarte in die kommunale Nutzungspla-

nung» von Juni 2011. Die Schutzhöhe setzt sich aus der maximalen 

Fliesstiefe und einem Freibord zusammen. 

 

3.2 Weitere Nutzungsbestimmungen 

Art. 21  Nutzungsübertragung 

Die Nutzungsübertragung gemäss § 88 RBG ist zulässig. 

Art. 22  Bauparzellen in verschiedenen Zonen 

Für Überbauungen gemäss § 50 RBV, die dem Charakter der verschiedenen Zonen an-

gemessen Rechnung tragen, kann der Gemeinderat die Zusammenfassung der Nutzun-

gen in einem Baukörper gestatten. 

3.3 Schützenswerte Einzelobjekte 

Art. 23  Geschützte Bauten 

1 Den im Zonenplan dargestellten geschützten Bauten kommt als Einzelobjekt und als Be-

standteil des gewachsenen Dorfbildes ein hoher Stellenwert zu. Sie sind vor Zerfall zu 

schützen und dürfen nicht abgebrochen werden. Bauliche Massnahmen sind nur unter 
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Wahrung der schutzwürdigen Substanz zulässig und haben mit aller Sorgfalt im Sinne 

des ursprünglichen Originals zu erfolgen. 

2 Im Innern sind bauliche Veränderungen soweit möglich, als dadurch wertvolle Bauteile 

nicht beeinträchtigt werden oder verloren gehen. 

Art. 24  Erhaltenswerte Bauten 

1 Die im Zonenplan dargestellten erhaltenswerten Bauten sind zu erhalten. Ihre Lage, ihr 

Volumen und ihre Gliederung sind für das Ortsbild von Bedeutung. Renovationen und 

Umbauten haben sich harmonisch ins Ortsbild einzufügen. Dabei sind Gebäudeabmes-

sungen, Geschosszahl, Firstrichtung, Dachgestaltung sowie Gliederung und Proportio-

nierung des Baukörpers und der Fassaden des ursprünglichen Gebäudes massgebend. 

Die wichtigsten Stilelemente sind zu erhalten. Ersatzneubauten sind nur dann möglich, 

wenn diese bautechnisch und wohnhygienisch unumgänglich sind und ein baubewilli-

gungsfähiges Einzelprojekt vorliegt. Für Ersatzneubauten gelten die Anforderungen an 

Renovationen und Umbauten sinngemäss. Die wichtigsten Stilelemente sind wiederzu-

verwenden. 

Art. 25  Geschützte Brunnen 

1 Die im Zonenplan Siedlung bezeichneten Brunnen sind geschützt und zu unterhalten.  

2 Im Zusammenhang mit baulichen Veränderungen sind diese Elemente und deren Um-

gebung in eine ortskerntypische Gestaltung einzubeziehen. 

3.4 Geschützte Naturobjekte 

Art. 26  Hecken 

1 Die im Zonenplan bezeichneten Hecken sind in ihrem Bestand zu erhalten, sachgemäss 

zu pflegen und dürfen ohne zwingenden Grund nicht entfernt werden. 

2 Für neue bewilligungspflichtige Bauten ist ein angemessener Abstand zu den Hecken 

einzuhalten, im Minimum 2.0 m. 

Art. 27  Einzelbaum 

1 Die im Zonenplan bezeichneten Einzelbäume sind sachgemäss zu pflegen und dürfen 

ohne zwingenden Grund nicht entfernt werden. 

2 Wenn ein Einzelbaum krankheitshalber oder aus anderen zwingenden Gründen gefällt 

werden muss, so ist in unmittelbarer Umgebung ein gleichwertiger Ersatzbaum zu pflan-

zen. Als Ersatz sind ausschliesslich einheimische, standortegerechte Arten zu verwen-

den. Vor dem Fällen besteht eine Meldepflicht beim Gemeinderat. Dieser hat über die 

Ersatzpflanzung zu befinden. 

3 Der Gemeinderat kann nachträglich für die sachgemässe Pflege und die Erhaltung von 

geschützten Einzelbäumen finanzielle Beiträge leisten. Dem Gemeinderat ist dafür ein 

Gesuch mit Beschrieb der ausgeführten Pflege und Erhaltungsmassnahmen einzu-

reichen. 
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Anmerkung zu Art. 26 und 27: 

Die Aufnahme von Einzelbäumen und Hecken in den Zonenplan Siedlung 

stützt sich auf das Naturinventar (27.12.2017) bzw. der entsprechenden 

Umsetzungsberatung durch die Bauverwaltung ab. 

 

Hecken sind im Grundsatz gemäss der kantonalen Gesetzgebung (Gesetz 

über Natur- und Landschaftsschutz) geschützt. 

Für die Ufervegetation gelten §§ 21 und 22 des Bundesgesetzes über den 

Natur- und Heimatschutz (NHG). 

4. Bauvorschriften 

Art. 28  Klein- und Anbauten 

1 Für Klein- und Anbauten gemäss § 57 IVHB RBV gilt eine maximale Gebäudehöhe von 

4.5 m. 

Art. 29  Anrechenbare Gebäudefläche 

1 In Ergänzung zu § 47 IVHB RBV gilt für Klein- und Anbauten eine separate Überbau-

ungsziffern von 0.12. 

Art. 30  Definition und Bauweise Satteldach 

1 Satteldächer weisen einen First und mindestens zwei nach aussen geneigten Dachflä-

chen auf. 

2 Gebäude mit Satteldach, für die die Gebäudehöhe 1 beansprucht wird, haben kumulativ 

folgende Anforderungen zu erfüllen: 

a) Der First ist horizontal um mindestens 2.50 m von der traufseitigen Fassade ab-

gesetzt; 

b) Es gilt die maximale traufseitige Fassadenhöhe; 

a) Mit dieser Bauweise wird gegenüber einer Bauweise mit anderer Dachform 

keine zusätzliche Nutzfläche realisiert.  

Art. 31  Gebäudeprofil 

1 In der Kernzone wird das Gebäudeprofil aus der traufseitigen Fassadenhöhe und der 

Gebäudehöhe 1 gebildet. 

2 In den Wohnzonen und der Wohn- und Geschäftszone gilt für das Gebäudeprofil: 

a) Für Gebäude mit Satteldach gemäss Art. 30 ZRS gilt die Gebäudehöhe 1 

b) Bei Gebäuden mit allen übrigen Dachformen gilt die Gebäudehöhe 2. 

c) Der Schnittpunkt der bergseitigen Fassade mit der Dachkonstruktion darf nicht 

höher liegen als der entsprechende Punkt an der talseitigen Fassade. 
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3 In den übrigen Bauzonen gilt unabhängig der Dachform die Gebäudehöhe 1. 

4 Über die Gebäudehöhe 1 und 2 hinausragen dürfen: 

a) in der Verlängerung des Daches liegende Dachvorsprünge bis 1.00 m, 

b) in den Gewerbezonen: technische Aufbauten; müssen um ihre Höhe von der 

Fassade zurückversetzt werden 

c) in den übrigen Zonen: technische Aufbauten, die technisch nicht anderweitig re-

alisierbar sind und eine Höhe von 1.60m nicht überschreiten.  Sie müssen um 

ihre Höhe von der Fassade zurückversetzt werden, mindestens aber 1m. Davon 

ausgenommen sind technische Aufbauten, die aus umweltrechtlichen Bestim-

mungen höher sein müssen. 

d) In der Kernzone: Dachaufbauten gem. Art. 12 Abs. 3 

5 Bei zusammengebauten Gebäuden und bei Gebäuden, die in der Höhe oder in der Situ-

ation gestaffelt sind, werden die traufseitige Fassadenhöhe und die Gebäudehöhen 1 

und 2 für jeden Gebäudeteil bzw. für jedes Gebäude separat ermittelt. 

Art. 32  Dachflächennutzung 

1 Dächer auf Hauptbauten bis 5° Neigung und mit einer Fläche von mehr als 25 m2, die 

nicht als Terrasse genutzt werden, sind flächendeckend retentionswirksam zu begrünen 

und / oder für die Energiegewinnung mit retensionswirksamem Dachaufbau zu nutzen. 

2 Dachterrassen, deren Oberkante Boden weniger als 2.0 m unter der Gebäudehöhe 2 lie-

gen, sind nicht zulässig. 

Art. 33  Abgrabungen 

1 Die zonengemässe Fassadenhöhen und Gebäudehöhen reduzieren sich um das Mass 

der grössten talseitigen Abgrabungen an der talseitigen Fassade. 

2 Die Reduktion der zulässigen Fassadenhöhe gemäss Abs. 1 kommt bei Abgrabungen 

für Hauseingänge und Garageneinfahrten nicht zur Anwendung, wenn diese – an der 

talseitigen Fassade gemessen – insgesamt nicht breiter als 6.50 m sind. 

3 Abgrabungen an den übrigen Fassaden dürfen das Niveau der grössten Abgrabung an 

der talseitigen Fassade nicht unterschreiten. Davon ausgenommen sind Ein- und Aus-

fahrten zur Einstellhalle, Kellerzugänge und Notausgänge sowie Lichtschächte, wenn 

diese auf das technisch erforderliche Minimum beschränkt sind. 

4 Durch Abgrabungen freigelegte Bauten und Bauteile dürfen nicht über die realisierte Ge-

bäudefläche hinausragen. Davon ausgenommen sind Einstellhallen, Liftanlagen und 

Wärmedämmungen. 

Art. 34  Terraingestaltung (Vgl. Skizze im Anhang)  

1 Das gestaltete Terrain darf das massgebende Terrain um nicht mehr als 1.50 m Vertikal-

mass überragen. 

2 Stützmauern und mauerartige Böschungen haben ohne allfällige Absturzsicherung zu-

sätzlich folgende Masse einzuhalten.  

- ab massgebendem Terrain max. Höhe 1.50 m 

- ab tiefer gelegtem Terrain max. Höhe 2.00 m 
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3 Als mauerartige Böschung (z.B. Löffelsteinmauer) gilt eine Geländegestaltung mit einer 

Neigung von mehr als 60°. 

4 Horizontal gestaffelte Stützmauern und mauerartige Böschungen müssen um die Höhe 

der jeweils höheren Stützmauer resp. mauerartigen Böschung zurückversetzt werden. 

5 Bei Vorliegen besonderer Umstände, insbesondere aber bei Hauseinfahrten und Haus-

zugängen, kann die Gemeinde im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 RBV bei gut in die Land-

schaft eingepasster Umgebungsgestaltung bei der Baubewilligungsbehörde schriftlich 

und begründet höhere Stützmauern und mauerartige Böschungen beantragen. 

Art. 35  Umgebungsgestaltung 

1 Die Aussenräume sind so zu gestalten, dass angemessene Grünflächen und Bepflan-

zungen von ökologischer Qualität entstehen. Die Bepflanzung hat mit vorwiegend ein-

heimischen, standortgerechten Pflanzenarten zu erfolgen. Invasive gebietsfremde Pflan-

zen sind nicht zulässig. 

2 Schotterflächen ohne ökologischen Wert sind mit Ausnahme für den Fassadenschutz 

nicht zulässig. 

3 Zum Erhalt der Versickerungsfähigkeit der Böden ist die Bodenversiegelung auf ein Mi-

nimum zu beschränken.  

 

Anmerkung: 

Die schwarze Liste der invasiven Neophyten von Info Flora dient als 

Grundlage für die Beurteilung, ob eine Pflanze invasiv und gebietsfremd 

ist. 

Art. 36  Lagerplätze 

1 Zur Wahrung des Dorfbildes und für den Immissionsschutz dürfen in der Kernzone, den 

Wohnzonen und der Wohn-/Geschäftszone im Freien keine offenen Lager- und Abstell-

plätze für nicht dem Wohnzweck dienende Materialien und Geräte (Autowracks, Bauma-

terialien, Maschinen etc.) eingerichtet werden. Ausgenommen sind der Landwirtschaft 

dienende Geräte und Mistwürfe. 

5. Schutz der Gesundheit 

Art. 37  Nebenräume 

1 In Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen sind genügend grosse Nebenräume (Keller, 

Estriche, Reduits) von insgesamt mindestens 7 m2 Fläche pro Wohnung zu erstellen. 

2 In Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen sind ohne Treppen zugängliche, separate 

und genügend grosse Einstellräume für Velos, Kinderwagen, Spielgeräte und derglei-

chen zu erstellen. Treppenrampen sind zulässig. 
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Anmerkung: 

Es wird von einem Richtwert von einem Abstellplatz pro Zimmer ausge-

gangen.  

Art. 38  Spiel- und Freizeitflächen 

1 Bei Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen sind zweck- und bedarfsgerechte Spiel- 

und Freizeitflächen zu schaffen und zu unterhalten. 

2 Deren Fläche beträgt mindestens 15 % der Bruttogeschossfläche (BGFH) gemäss § 49 

IVHB RBV. 

3 Die Spiel- und Freizeitflächen können für mehrere Liegenschaften und / oder Grundstü-

cke gemeinsam geplant und ausgebaut werden. Die Benützungsmöglichkeit der Flächen 

ist durch Dienstbarkeiten sicherzustellen. 

Art. 39  Störfallvorsorge 

1 In der Gefahrenzone «Bereich mit Störfallrelevanz» ist die Planung von empfindlichen 

Einrichtungen untersagt. Nutzungen für Personengruppen ohne hinreichende Möglich-

keit zur Selbstrettung sind ausserhalb des Konsultationsbereichs anzuordnen. 

6. Schlussbestimmungen 

Art. 40  Vollzugsbehörde 

 Unter Vorbehalt des Baubewilligungsverfahrens ist der Vollzug dieses Reglements Sa-

che des Gemeinderates. 

Art. 41  Bauten und Anlagen im kleinen Baubewilligungsverfahren 

1 Die Gemeinde kann die Kompetenz zum Erlass von Verfügungen und Entscheiden im 

kleinen Baubewilligungsverfahren an ein einzelnes Gemeinderatsmitglied, eine Kommis-

sion oder an eine Amtsstelle innerhalb der Gemeindeverwaltung delegieren. 

2 In ihrem Zuständigkeitsbereich erhebt die Gemeinde für Bauten nach § 92 RBV eine 

kostendeckende Gebühr. 

Art. 42  Ausnahmen 

Die Gemeinde kann Ausnahmen gemäss § 7 RBV beantragen. 

Art. 43  Freibetrag Mehrwertabgabe 

Bis zur Festlegung einer Freigrenze durch den Kanton gilt: Beträgt der Mehrwert gemäss 

Gesetz über die Abgeltung von Planungsmehrwerten weniger als CHF 30’000.–, wird 

keine Abgabe erhoben. Sind von der Planungsmassnahme mehrere Grundstücke 
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derselben Grundeigentümerschaft betroffen, so kann diese die Freigrenze nur einmal be-

anspruchen. 

Art. 44  Aufhebung bisheriges Recht 

Alle früheren, im Widerspruch zu diesen Zonenvorschriften Siedlung stehenden Be-

schlüsse gelten als aufgehoben. Dies gilt insbesondere für die bisherigen Zonenvorschrif-

ten Siedlung (Plan und Reglement, RRB Nr. 724 vom 03. Mai 2001) und deren nachfol-

genden Mutationen.  

Art. 45  Inkrafttreten 

Die Zonenvorschriften Teil Siedlung treten mit der Genehmigung durch den Regierungs-

rat in Kraft. 
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7. Beschluss, Genehmigung 

Beschluss des Gemeinderates … 

Beschluss der Gemeindeversammlung … 

Referendumsfrist …. 

Urnenabstimmung …. 

Publikation der Planauflage im Amtsblatt Nr. … vom … 

Planauflage vom … bis … 

 

 

Namens des Gemeinderates: 

 

Der Präsident: 

 

………………………………………………………………….. 

 

Die Gemeindeverwalterin: 

 

………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Vom Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft genehmigt mit Beschluss Nr. … vom … 

 

Die Landschreiberin: 

 

…………………………………………………………………… 

 

Publikation des Regierungsratsbeschlusses im Amtsblatt Nr. … vom … 
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Anhang 

 
Skizze zu Art. 30 Satteldach Anhang 1 

orientierende Skizze 

 

 

 
Skizze zu Art. 33 Abgrabungen Anhang 2 

orientierende Skizze 
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Skizze zu Art. 34 Terraingestaltung Anhang 3 
orientierende Skizze 
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Abkürzungsverzeichnis 

ÜZ  Überbauungsziffer 

IVHB  Interkantonale Vereinbarung zur Harmonisierung der Baubegriffe 

RBG  Raumplanungs- und Baugesetz Kanton BL 

RBV  Raumplanungs- und Bauverordnung Kanton BL 

RPG  Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz) 

RPV  Eidgenössische Raumplanungsverordnung 

RRB  Regierungsratsbeschluss 

VSS  Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute 

ZRL  Zonenreglement Landschaft 

ZRS  Zonenreglement Siedlung 
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